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Privatpersonen, Unternehmen/Firmen dürfen das Logo kostenlos nutzen und abdrucken. Dies gilt in 

der Regel für die Aufbringung auf z.B. kostenlosen Verpackungen, eigenem Briefpapier und 

ähnlichem. Das Logo darf nicht verändert (farbverändert, verzerrt o.ä.) werden. Die o.g. Aussagen 

gelten nur, wenn der Entwurf der Landesgartenschau GmbH vor Druck/Produktion vorgelegt wird. 

Bei Verwendung des Logos  ist daher eine Meldung der jeweiligen Aktivität an 

info@landesgartenschau-badessen.de unter dem Stichwort: „Freie Logonutzung“ erforderlich.  

Das Logo darf ohne Voranmeldung auf der eigenen Internetseite präsentiert und/oder mit einem Link 

auf die Landesgartenschauseite eingestellt werden. 

 

Das Logo darf nicht für kommerzielle Zwecke (wie z.B. Aufbringung auf Merchandiseprodukten/ 

Werbeartikel/Herstellung kostenpflichtiger Postkarten etc.) genutzt werden. Bad Essener 

Unternehmen dürfen auch mit dem Begriff Landesgartenschaubrötchen, Landesgartenschaupralinen 

etc. werben. Diese Art der Werbung ist jedoch auf den Nahrungsmittelbereich beschränkt.  

Bezeichnungen wie „Partner der Landesgartenschau“ u.ä. dürfen nicht ohne ausdrückliche 

vertragliche Vereinbarung getroffen werden. 

 

 


